
(19) *DE202014005111U120140828*

(10) DE 20 2014 005 111 U1 2014.08.28

(12) Gebrauchsmusterschrift

(21) Aktenzeichen: 20 2014 005 111.9
(22) Anmeldetag: 22.06.2014
(47) Eintragungstag: 17.07.2014
(45) Bekanntmachungstag im Patentblatt: 28.08.2014

(51) Int Cl.: B60B 5/02 (2006.01)
B60B 3/04 (2006.01)

(73) Name und Wohnsitz des Inhabers:
Technische Universität Chemnitz, 09111,
Chemnitz, DE

(74) Name und Wohnsitz des Vertreters:
Krause, Wolfgang, Dr., 09648, Mittweida, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Felge mit einem inneren Felgenhorn, einem Felgenstern und einem äußeren Felgenhorn

(57) Hauptanspruch: Felge mit einem inneren Felgenhorn,
einem Felgenstern und einem äußeren Felgenhorn, die mit-
einander verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass der
Felgenstern (3) ein Verbund aus einem geschlossen po-
rigen Metallschaumkörper (5) zwischen thermoplastischen
Faser-Kunststoff-Verbunden (6) ist, so dass der Felgenstern
(3) einen Faserverbund/Metallschaum/Faserverbund-Sand-
wichaufbau aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Felgen mit einem inne-
ren Felgenhorn, einem Felgenstern und einem äuße-
ren Felgenhorn, die miteinander verbunden sind.

[0002] Felgen sind als Radfelgen im Fahrzeugbau
bekannt, welche beispielsweise vorrangig aus Stahl-
blechen mit einem geschweißten Felgenring realisiert
sind. Dadurch wird erheblich Masse induziert und
der konstruktive Aufbau kann nicht gradiert erfolgen.
Desweiteren sind Leichtbaulösungen aus Leichtme-
tall bekannt, die jedoch ebenfalls nicht gradiert auf-
baubar sind.

[0003] Durch die Druckschrift
DE 20 2012 005 675 U1 ist eine dreiteilige Hybridfel-
ge aus zwei verschraubten CFK Felgen und einem
Aluminium Radstern bekannt. Zur Gewährleistung
der Dichtheit ist ein Dichtring vorzusehen.

[0004] Die Druckschrift DE 10 2011 083 834 A9 be-
inhaltet ein Rad, welches im Wesentlichen aus einer
Felge und einem Radstern besteht, wobei der Rad-
stern aus einem Metall oder aus einer Metalllegierung
und die Felge aus einem kohlenstofffaserverstärkten
Kunststoff besteht. Die Felge weist dabei ein Felgen-
bett und damit verbundene Felgenhörner auf. Dar-
über hinaus besitzt das Rad einen Klemmring, der der
Befestigung des Radsterns an der Felge dient.

[0005] Durch die Druckschrift EP 0 065 086 A1 ist
ein drehbarer Körper bekannt, bei dem ein radial äu-
ßerer runder Kranz durch ein Verbindungsglied mit
einer radial innerer Nabe um die Drehachse verbun-
den ist. Das Verbindungsglied besteht dabei im We-
sentlichen aus einem Faserverbundwerkstoff.

[0006] Eine geringere Masse der jeweiligen Felgen
wird durch den Einsatz von Faserverbundwerkstoffen
erreicht. Derartige Lösungen weisen eine schlech-
te Schadenstoleranz auf und lassen sich zudem nur
durch aufwändige, kostenintensive Preform- und In-
filtrationsprozesse abbilden. Darüber hinaus gilt die
Einleitung der Lasten in die Felge an der Radnabe als
anspruchsvoll.

[0007] Der im Schutzanspruch 1 angegebenen Er-
findung liegt die Aufgabe zugrunde, Felgen mit einer
geringen Masse einfach herzustellen.

[0008] Diese Aufgabe wird mit den im Schutzan-
spruch 1 aufgeführten Merkmalen gelöst.

[0009] Die Felgen mit einem inneren Felgenhorn, ei-
nem Felgenstern und einem äußeren Felgenhorn, die
miteinander verbunden sind, zeichnen sich insbeson-
dere durch ihre geringe Masse aus.

[0010] Dazu ist der Felgenstern ein Verbund aus ei-
nem geschlossen porigen Metallschaumkörper zwi-
schen thermoplastischen Faser-Kunststoff-Verbun-
den, so dass der Felgenstern einen Faserverbund/
Metallschaum/Faserverbund-Sandwichaufbau auf-
weist.

[0011] Die Umkehr der Gewichtsspirale ist eine der
zentralen Aufgaben im Automobilbau geworden, wo-
bei die ressourceneffiziente und wirtschaftliche An-
wendung neuer Herstellungstechnologien im Vorder-
grund steht.

[0012] Dies betrifft unter anderem auch Radfelgen
im Fahrzeugbau, welche zum Teil masseintensive
Bauteile in der Fahrzeugstruktur darstellen und als
ungefederte Masse negativ auf das Fahrverhalten
wirken. Zum Einsatz kommen dazu vorrangig Fel-
gen aus tiefgezogenen Stahlblechen mit konstanter
Wandstärke und geschweißtem Felgenring, wodurch
erheblich Masse induziert wird und der konstrukti-
ve Aufbau nicht gradiert erfolgen kann. Desweiteren
sind in der Großserie Leichtbaulösungen aus Leicht-
metall bekannt, die jedoch aufgrund des angewand-
ten Herstellungsverfahrens ebenfalls nicht gradiert
aufgebaut werden können. Ultraleichte Felgen aus
kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffen finden vor-
rangig im Motorsport Anwendung, besitzen jedoch ei-
ne schlechte Schadenstoleranz und lassen sich zu-
dem nur durch aufwändige, kostenintensive Preform-
und Infiltrationsprozesse abbilden. Darüber hinaus
gilt die Einleitung der Lasten in die Felge an der Rad-
nabe als anspruchsvoll.

[0013] Im Gegensatz hierzu werden bei dieser Lö-
sung vergleichsweise einfache und kostengünsti-
ge Halbzeuge in großserientauglichen Press- und
Metallschaum-Prozessen verarbeitet. Bei dem neu-
artigen Felgenkonzept werden plattenförmige Fa-
serverbundlagen mit vergleichsweise dickwandigen
und gradiert aufgebauten Metallschäumen zu einem
hochdynamisch beanspruchbaren Sandwich mit ho-
her Steifigkeit kombiniert.

[0014] Die Anwendung von Sandwichkonstruktio-
nen ist besonders für räumlich beanspruchte Flä-
chenstrukturen geeignet. Durch die Anlehnung an
die Charakteristik eines Schubwandträgers sind die
Hauptbelastungen aus Zug- und Druckkräften im
Biegelastfall den Deckschichten sowie die Schub-
lastübertragung der Kernstruktur zuzuordnen. Be-
gründet durch die homogenen Eigenschaften in
der Fläche bietet die Sandwichbauweise die we-
sentlichen Vorteile einer kontinuierlichen Konstrukti-
on. Die Faserverbund/Metallschaum/Faserverbund-
Sandwichbauweise zeichnet sich durch die Anord-
nung einer Metallschaumstruktur im Kern sowie
die Verwendung von Faserverbundlagen als äußere
Bauteilschicht aus. Damit können die Verbundpartner
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gezielt auf die Beanspruchung ausgelegt und im Ver-
bund angeordnet werden.

[0015] Metallschäume zeigen ein gutes Energieab-
sorptionsvermögen, bieten bei sehr geringer Dich-
te eine hohe dynamische Steifigkeit und Festigkeit
sowie gute Dämpfungseigenschaften. Sie sind da-
durch besonders bei hohen Anforderungen an die
Leistungsfähigkeit des Werkstoffes und zur gezielten
Gewichtsreduktion geeignet. Metallische Schaum-
werkstoffe können bekannterweise insbesondere in
Form von Aluminiumlegierungen geschäumt werden,
da das Ausgangsmaterial bereits eine sehr geringe
Dichte besitzt.

[0016] Ein gradierter Aufbau wird durch eine end-
konturnahe Werkzeugform für das Schäumen und ei-
ne anschließende spanende Bearbeitung ermöglicht.
Damit sind Materialstärkensprünge sowie komplexe
Konturen ausführbar und der Werkstoff eignet sich
besonders für eine integrierte Bauweise.

[0017] In Abhängigkeit von der Materialstärke sind
Metallschäume gut schweißbar, wobei lediglich
die Randbereiche geschweißt werden. Die inne-
re Schaumstruktur wird dabei nicht aufgeschmol-
zen. Als Schweißverfahren ist neben den Schutz-
gasschweißverfahren besonders das Laserschwei-
ßen aufgrund des geringen Wärmeeintrags geeig-
net. Dadurch kann der Verzug der Bauteile erheb-
lich vermindert werden und die Verbindung im Kern
wird nicht beschädigt. Alternativ können Inserts oder
Übergänge als Anformung zu benachbarten Struktu-
ren innerhalb des metallurgischen Herstellungspro-
zesses eingebracht werden. Die zumeist als Lastein-
leitungselemente ausgeführten Bauteile können di-
rekt umschäumt werden, wobei eine maximale Anbin-
dung an die Schaumstruktur gewährleistet wird.

[0018] Als Deckschicht im Sandwichaufbau kom-
men multiaxiale Faserverbundplatten mit thermoplas-
tischer Polymermatrix zum Einsatz, welche als plat-
tenförmige Halbzeuge in Großserie hergestellt wer-
den können. Diese blechartigen Halbzeuge werden
flächig verklebt oder verpresst. Insbesondere Vorteile
wie die hohe Schadenstoleranz, die hohe Schlagzä-
higkeit und eine geringe Delaminationsneigung füh-
ren zur Anwendung der Faserverbund-Platten als
Deckschicht.

[0019] Damit ist ein plattenartiger Aufbau des Fel-
gensterns als Sandwichkonstruktion realisiert, bei
dem die Lagerstellen als Einleger oder integriert um-
gesetzt werden können. Die Anbindung zum Radträ-
ger erfolgt fahrzeugspezifisch.

[0020] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind in den Schutzansprüchen 2 bis 10 angegeben.

[0021] Der thermoplastische Faser-Kunststoff-Ver-
bund ist nach der Weiterbildung des Schutzan-
spruchs 2 ein flächiger, profilierter oder strukturier-
ter Körper aus einem Faser-Kunststoff-Verbund oder
mehreren Faser-Kunststoff-Verbunden. Weiterhin ist
der Metallschaumkörper ein plattenförmiger Metall-
schaumkörper. Der Letztere kann sich auch zwischen
zwei Metallplatten befinden.

[0022] Der Metallschaumkörper weist nach der Wei-
terbildung des Schutzanspruchs 3 Befestigungsele-
mente auf, wobei das umschäumte Befestigungsele-
mente sind. Dabei ist eine optimale Verbindung zwi-
schen den Befestigungselementen und dem Metall-
schaumkörper gewährleistet.

[0023] In Fortführung sind die Befestigungselemen-
te nach der Weiterbildung des Schutzanspruchs 4
vorteilhafterweise rotationssymetrische Profilstücke,
Rohre oder Gewindestücke mit oder ohne wenigs-
tens einem Bund.

[0024] Der Metallschaumkörper weist nach der Wei-
terbildung des Schutzanspruchs 5 ein Zentrierele-
ment auf, wobei das Zentrierelement ein wenigs-
tens bereichsweise umschäumtes Zentrierelement
ist. Das Zentrierelement der Felge kann als Rohr-
stück mit oder ohne einem Bund ausgeführt sein.

[0025] Der flächige, profilierte oder strukturierte Kör-
per als Decklage weist nach der Weiterbildung des
Schutzanspruchs 6 wenigstens einen Faser-Kunst-
stoff-Verbund mit thermoplastischer Polymermatrix
auf, die flächig verklebt oder verpresst auf dem Me-
tallschaumkörper gradiert angeordnet ist.

[0026] Fasern des Faser-Kunststoff-Verbundes wei-
sen nach der Weiterbildung des Schutzanspruchs 7
günstigerweise eine lastpfadorientierte Faseranord-
nung auf. Die Stabilität wird erhöht.

[0027] Nach der Weiterbildung des Schutzan-
spruchs 8 ist wenigstens eine Faser mit einer in
sich geschlossenen Form mindestens bereichswei-
se in oder auf dem eine Speiche darstellenden Fa-
ser-Kunststoff-Verbund angeordnet. Das kann eine
Form eines Kegel- oder Zylinderschnittes sein. Die
Faserplatzierung erfolgt in Hauptspannungsrichtung
der Felge, so dass sich die Stabilität erhöht. Bei
einer in sich geschlossenen Form als Ellipse oder
Kreis kann dabei die Faser das Befestigungselement
für die Felge umschlingen. Diese kann dabei auch
vorteilhafterweise aufgestickt oder aufgeklebt sein.
Durch eine gezielte Festlegung von Lasteinleitungs-
punkten und somit von Bereichen hoher Beanspru-
chung ist es damit möglich die Deckschicht, beste-
hend aus einem definiert orientierten Faserverbund,
entsprechend der auftretenden Lasten zu gestalten.
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[0028] Der Metallschaumkörper des Felgensterns ist
nach der Weiterbildung des Schutzanspruchs 9 stoff-,
form- und/oder kraftschlüssig mit den thermoplasti-
schen Faser-Kunststoff-Verbunden als Felgenstern
verbunden. Weiterhin ist der Felgenstern stoff-, form-
und/oder kraftschlüssig mit dem inneren Felgen-
horn und dem äußeren Felgenhorn verbunden. Da-
bei können insbesondere Schweiß- oder Klebever-
fahren und dabei insbesondere das Laserschweißen
für stoffschlüssige Verbindungen zwischen dem Me-
tallschaumkörper und den Felgenhörnern eingesetzt
werden. Der Felgenstern oder der Metallschaumkör-
per kann aber auch mittels Schraubverbindungen als
kraftschlüssige Verbindungen mit sowohl dem inne-
ren Felgenhorn als auch dem äußeren Felgenhorn
verbunden sein.

[0029] Günstiger weise bestehen nach der Weiter-
bildung des Schutzanspruchs 10 der Metallschaum-
körper 5 aus Aluminium, einer Aluminiumlegierung,
Kupfer, einer Kupferlegierung, Zink, einer Zinklegie-
rung, Eisen oder Stahl und das innere Felgenhorn
und das äußere Felgenhorn aus Leichtmetall. Da-
mit ist eine leichte Realisierung der Felgen gegeben.
Darüber hinaus können der Metallschaumkörper und
die Felgenhörner mit bekannten und ökonomischen
Verfahren miteinander verbunden werden.

[0030] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den Zeichnungen jeweils prinzipiell dargestellt und
wird im Folgenden näher beschrieben.

[0031] Es zeigen:

[0032] Fig. 1 eine Felge,

[0033] Fig. 2 eine Felge in einer Explosivdarstellung,

[0034] Fig. 3 ein Felgenstern und

[0035] Fig. 4 eine Verbindung eines Felgensterns
mit Felgenhörnern.

[0036] Eine Felge 1 besteht im Wesentlichen aus ei-
nem inneren Felgenhorn 2, einem Felgenstern 3 und
einem äußeren Felgenhorn 4.

[0037] Die Fig. 1 zeigt eine Felge in einer prinzipiel-
len Darstellung.

[0038] Das innere Felgenhorn 2, der Felgenstern 3
und das äußere Felgenhorn 4 sind zur Felge 1 mit-
einander verbunden.

[0039] Die Fig. 2 zeigt eine Felge in einer prinzipiel-
len Explosivdarstellung.

[0040] Der Felgenstern 3 ist ein Verbund aus einem
geschlossenporigen Metallschaumkörper 5 zwischen
thermoplastischen Faser-Kunststoff-Verbunden 6.

Damit weist der Felgenstern 3 einen Faserverbund/
Metallschaum/Faserverbund-Sandwichaufbau auf.
Der thermoplastische Faser-Kunststoff-Verbund 6
ist dabei jeweils ein flächiger Körper, während der
Metallschaumkörper 5 ein plattenförmiger Metall-
schaumkörper 5 ist. Der Metallschaumkörper 5 kann
sich auch zwischen zwei Metallplatten befinden.

[0041] Die Fig. 3 zeigt einen Felgenstern 3 in einer
prinzipiellen Darstellung.

[0042] Die flächigen Körper als Faser-Kunststoff-
Verbunde 6 weisen eine thermoplastische Polymer-
matrix auf, in die Fasern eingebettet sind. Die Faser-
Kunststoff-Verbunde 6 sind flächig verklebt oder ver-
presst auf dem Metallschaumkörper 5 oder den Me-
tallplatten auf dem Metallschaumkörper angeordnet.
Vorteilhafterweise können Fasern der Faser-Kunst-
stoff-Verbunde 6 lastpfadorientiert angeordnet sein.
Darüber hinaus können auch Fasern 9 mit einer in
sich geschlossenen Form mindestens bereichsweise
in oder auf den die Speichen darstellenden Faser-
Kunststoff-Verbunden 6 angeordnet sein.

[0043] Die Fig. 4 zeigt eine Verbindung eines Fel-
gensterns 3 mit Felgenhörnern 2, 4 und ein Befesti-
gungsmittel 7 der Felge 1 in einer prinzipiellen Dar-
stellung.

[0044] Der Metallschaumkörper 5 besitzt Befesti-
gungselemente 7, die umschäumte Befestigungsele-
mente 7 sind. Diese können als Rohr- und Gewinde-
stücke mit oder ohne wenigstens einem Bund ausge-
bildet sein. Darüber hinaus besitzt der Metallschaum-
körper 5 und damit der Felgenstern 3 ein Zentrierele-
ment 8, wobei dieses wenigstens bereichsweise um-
schäumt ist.

[0045] Der Felgenstern 3 oder der Metallschaumkör-
per 5 ist stoff-, form- und/oder kraftschlüssig mit dem
inneren Felgenhorn 2 und dem äußeren Felgenhorn
4 verbunden.

[0046] Der Metallschaumkörper 5 besteht insbe-
sondere aus geschlossenporigen Aluminiumschaum
oder einem Schaum einer Aluminiumlegierung. Das
innere Felgenhorn 2 und das äußere Felgenhorn 4
sind vorzugsweise aus einem Leichtmetall insbeson-
dere Aluminium, einer Aluminiumlegierung oder einer
Magnesiumlegierung gefertigt.
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Schutzansprüche

1.    Felge mit einem inneren Felgenhorn, ei-
nem Felgenstern und einem äußeren Felgenhorn,
die miteinander verbunden sind, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Felgenstern (3) ein Verbund
aus einem geschlossen porigen Metallschaumkör-
per (5) zwischen thermoplastischen Faser-Kunst-
stoff-Verbunden (6) ist, so dass der Felgens-
tern (3) einen Faserverbund/Metallschaum/Faserver-
bund-Sandwichaufbau aufweist.

2.    Felge nach Schutzanspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der thermoplastische Faser-
Kunststoff-Verbund (6) ein flächiger, profilierter oder
strukturierter Körper aus einem Faser-Kunststoff-
Verbund (6) oder mehreren Faser-Kunststoff-Ver-
bunden (6) ist und dass der Metallschaumkörper (5)
ein plattenförmiger Metallschaumkörper (5) ist.

3.    Felge nach Schutzanspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Metallschaumkörper (5) Be-
festigungselemente (7) aufweist, wobei die Befes-
tigungselemente (7) umschäumte Befestigungsele-
mente (7) sind.

4.    Felge nach Schutzanspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Befestigungselemente (7) rota-
tionssymetrische Profilstücke, Rohre oder Gewinde-
stücke mit oder ohne wenigstens einem Bund sind.

5.    Felge nach Schutzanspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Metallschaumkörper (5) ein
Zentrierelement (8) aufweist, wobei das Zentrierele-
ment (8) ein wenigstens bereichsweise umschäum-
tes Zentrierelement (8) ist.

6.  Felge nach Schutzanspruch 1 und 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der flächige, profilierte oder
strukturierte Körper als Decklage wenigstens einen
Faser-Kunststoff-Verbund (6) mit thermoplastischer
Polymermatrix aufweist, die flächig verklebt oder ver-
presst auf dem Metallschaumkörper (5) gradiert an-
geordnet ist.

7.    Felge nach Schutzanspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Fasern des Faser-Kunststoff-
Verbundes (6) eine lastpfadorientierte Faseranord-
nung aufweisen.

8.    Felge nach Schutzanspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens eine Faser (9) mit
einer in sich geschlossenen Form mindestens be-
reichsweise in oder auf dem eine Speiche darstellen-
den Faser-Kunststoff-Verbund (6) angeordnet ist.

9.    Felge nach Schutzanspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Metallschaumkörper (5) des
Felgensterns (3) stoff-, form- und/oder kraftschlüssig
mit den thermoplastischen Faser-Kunststoff-Verbun-

den (6) als Felgenstern (3) verbunden ist und dass
der Felgenstern (3) stoff-, form- und/oder kraftschlüs-
sig mit dem inneren Felgenhorn (2) und dem äußeren
Felgenhorn (4) verbunden ist.

10.   Felge nach Schutzanspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Metallschaumkörper (5) aus
Aluminium, einer Aluminiumlegierung, Kupfer, ei-
ner Kupferlegierung, Zink, einer Zinklegierung, Eisen
oder Stahl und das innere Felgenhorn (2) und das
äußere Felgenhorn (4) aus Leichtmetall bestehen.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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